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Bestand

Es wird bescheinigt, dass diese 
Planunterlage den Bestimmungen des 
§ 1 Abs. 2 Plan ZV entspricht.
(Stand 07.06.2017)

sead Vermessung
Vermessungsbüro Dieper und Henkel
Bayenstr. 65
50678 Köln

öffentlich bestellter Vermessungsingenieur/in

Köln, den 14.04.2022

Der Stadtentwicklungsausschuss hat 
die Einleitung des Planverfahrens am 
05.12.2019 nach § 12 Abs. 2 BauGB 
in Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13a BauGB 
beschlossen. Der Beschluss wurde 
am 29.01.2020 ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Köln, den 16.01.2020

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
hat in der Zeit vom 24.06.2020 bis zum 
08.07.2020 nach § 3 Abs. 1 BauGB 
stattgefunden.

Köln, den 25.05.2022

Der Planentwurf hat in der Zeit 
vom 03.06.2022 bis 04.07.2022       
nach § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung
öffentlich ausgelegen.

Köln, den

Der Planentwurf ist nach § 4 a Abs. 3 
BauGB durch Beschluss des Rates 
am                          geändert worden.

Köln, den

Der Rat hat diesen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan in seiner Sitzung am  

       nach § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung mit Begründung nach § 9 Abs. 8 
BauGB beschlossen.

Köln, den

Der Satzungsbeschluss des vorhaben- 
bezogenen Bebauungsplans durch den 
Rat einschließlich des Hinweises nach 
§ 10 Abs. 3 BauGB wurde am
ortsüblich bekannt gemacht.
Mit der Bekanntmachung tritt der
vorhabenbezogene Bebauungsplan in
Kraft.

Für den Planentwurf
Vorhabenträger/in

Evangelischer Kirchenverband
Köln und Region

Kartäusergasse 9 - 11
50678 Köln

Köln, den 14.04.2022 Köln, den 17.05.2022

Für den Planentwurf
Dezernat VI, Planen und Bauen

46.71

gez. Dieper
(Siegel)

gez. Dr. Seiger gez. Greitemann
Beigeordneter

gez. Reker
Oberbürgermeisterin

gez. Hupke
Bezirksbürgermeister

Die Oberbürgermeisterin
Stadtplanungsamt

Im Auftrag

Köln, den

Die Oberbürgermeisterin Die Oberbürgermeisterin Die Oberbürgermeisterin
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ZEICHENERKLÄRUNG

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans
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rechten zu belastende Flächen 
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HINWEIS: Textliche Festsetzungen siehe Blatt 2
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